
Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

Besetzung 

Verfah rensbeteiligte 

Gegenstand 

Urteil YOm 15. Oktober 2015 
1. ôffentlich-rechtliche Abteilung 

Bundesrichter Fonjallaz, Prasident, 
Bundesrichter Karlen, Kneubühler, 
Gerichtsschreiber Misic. 

Verein gegen Tierfabriken Schweiz, 
cio Herrn Erwin Kessler, lm Bühl 2, 9546 Tuttwil, 
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt 
Rolf W. Rempfler, Falkensteinstrasse 1, 9000 St. Galien, 

gegen 

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Prasident, 
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden. 

Auskunftsgesuch, 

Beschwerde gegen den Entscheid vom 1. April 2015 des 
Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau, Prasident. 



Sachverhalt: 

A. 
Mit Fax-Schreiben vom 18. Februar 2015 ersuchte der Verein gegen 
Tierfabriken (VgT) beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau um 
Auskunft, ob ein Verfahren in Sachen Ulrich Kesselring betreffend 
Tierhalteverbot hangig sei. Mit Schreiben vom 19. Februar 2015 teilte 
der leitende Gerichtsschreiber des Verwaltungsgerichts dem VgT mit, 
dass die gewünschte Auskunft nicht erteilt werden kënne. 

Mit Entscheid vom 1. April 2015 entsprach das Verwaltungsgericht 
dem Begehren des VgT um Erlass einer anfechtbaren Verfügung und 
wies das Auskunftsgesuch ab. 

B. 
Der VgT erhebt Beschwerde in ëffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 
mit dem Begehren, der Entscheid des Verwaltungsgerichts sei aufzu
heben und die Auskunft zu erteilen. 

Der Prasident des Verwaltungsgerichts ersucht um Abweisung der Be
schwerde. Der VgT hat sich nicht weiter geaussert. 

Erwagungen: 

1. 
1.1 Der angefochtene Entscheid, in dem das Auskunftsgesuch des 
Beschwerdeführers abgewiesen wurde, stützt sich auf ëffentliches 
Recht (Art. 82 lit. a BGG). Es handelt sich um einen letztinstanzlichen 
kantonalen Endentscheid (Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 i.V.m. Art. 90 
BGG). Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teil
genommen, ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt 
und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Ân
derung (Art. 89 Abs. 1 BGG). Die weiteren Sachurteilsvoraussetzun
gen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist 
grundsatzlich einzutreten. 

1.2 Mit Beschwerde in ëffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann 
namentlich die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Verfas
sungsrecht) und Vëlkerrecht gerügt werden (Art. 95 Abs. 1 lit. a und b 
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BGG). Bezüglich der Verletzung von verfassungsmâssigen Rechten 
gilt eine qualifizierte Rügepflicht. Das Bundesgericht tritt auf solche 
Rügen nur ein, wenn sie in der Beschwerde prâzise vorgebracht und 
begründet worden sind (Art. 42 Abs.2 BGG LV.m. Art. 106 Abs.2 
BGG). 

2. 
2.1 Eine Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB) be
geht, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft ais 
Mitglied einer Behorde oder ais Beamter anvertraut worden ist, oder 
das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen 
hat. Ein Geheimnis offenbart, wer es einer dazu nicht ermâchtigten 
Drittperson zur Kenntnis bringt oder dieser die Kenntnisnahme zu
mindest ermoglicht. Der Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheim
nisses sichert die Geheimhaltungspflicht der Behordemitglieder und 
Beamten. Neben der Wahrung offentlicher Interessen dient die Ge
heimhaltung auch dem Schutz von Individualinteressen, nâmlich so
weit geheimhaltungsbedürftige Informationen von Privatpersonen in 
amtlicher Eigenschaft erhoben und bearbeitet werden (Urteil 
1 C_344/2012 vom 31. Oktober 2012 E. 2.3 mit Hinweisen). Bei Vor
liegen eines Rechtfertigungsgrundes entfâllt die Strafbarkeit. 

2.2 Die Vorinstanz hat das Auskunftsgesuch des Beschwerdeführers 
mit der Begründung abgewiesen, bei der weder allgemein zugângli
chen noch offenkundigen Information handle es sich um ein Geheim
nis im Sinne von Art. 320 StGB, das nur einem beschrânkten Perso
nenkreis bekannt sei. Zwar sei Ulrich Kesselring wegen Tierquâlerei 
und mehrfachem Verstoss gegen das Tierschutzgesetz bereits verur
teilt worden. Dennoch sei nicht auszuschliessen, dass die Bekannt
gabe eines laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens für ihn 
nachteilig wâre und er insofern ein berechtigtes Geheimhaltungsinte
resse habe. Würde daher ein Mitglied oder ein Angestellter des Ver
waltungsgerichts dem Gesuch des Beschwerdeführers entsprechen, 
lâge eine Amtsgeheimnisverletzung vor. Mangels gesetzlicher Grund
lage konne das Geheimnis nicht offenbart werden. Deshalb seien Aus
künfte über die Rechtshângigkeit eines Verfahrens strafbar und konn
ten nicht erteilt werden. 

2.3 Der Beschwerdeführer wendet zusammengefasst ein, in begrün
deten Fâllen konnten Offentlichkeit und Private durchaus ein legitimes 
Interesse an der Klârung der Frage haben, ob vor einem Verwaltungs
gericht ein Verfahren hângig sei, insbesondere in Bezug auf eine "rela
tive Person der Zeitgeschichte" und einem im offentlichen Interesse 
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liegenden Thema, über das die Medien über die Kantonsgrenzen hin
aus mehrmals berichtet hatten (mit Publikation von Fotos und der 
namentlichen Erwahnung von Ulrich Kesselring). Er beruft sich auf das 
verfassungs- und konventionsrechtliche Offentlichkeitsprinzip und er
blickt in Art. 30 Abs.3 SV bzw. Art. 6 liff. 1 EMRK Anspruchs
grundlagen für die Erteilung der Auskunft. Da der Seschwerdeführer 
ais Tierschutzorganisation ein schutzwürdiges Informationsinteresse 
nachweisen k6nne und keine überwiegenden 6ffentlichen oder priva
ten Interessen der Auskunft entgegen stehen würden, sei das Aus
kunftsgesuch "mit Ja oder Nein" zu beantworten. 

3. 
3.1 lu unterscheiden ist zwischen der Justiz6ffentlichkeit ais Grund
und Menschenrecht und der Justiz6ffentlichkeit im weiteren Sinn (sog. 
Justizkommunikation). 

3.2 

3.2.1 Art. 30 Abs. 3 SV verankert - ais Minimalstandard und unter 
Vorbehalt gesetzlich vorgesehener Ausnahmen - die Offentlichkeit 
von Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündungen (vgl. auf interna
tionaler Ebene Art. 6 liff. 1 EMRK und Art. 14 Abs. 1 UNO-Pakt Il [SR 
0.103.2]). Nach der Rechtsprechung des Sundesgerichts beschrankt 
sich der sachliche Geltungsbereich von Art. 30 Abs. 3 SV auf zivil
rechtliche Ansprüche und strafrechtliche Anklagen im Sinne von Art. 6 
liff. 1 EMRK (SGE 128 1 288 E. 2.3 ff. S. 291 ft.; zur Kritik in der Lehre 
vgl. insbesondere JORG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in 
der Schweiz, 4. Aufl. 2008, 966 f.; JOHANNES REICH, Sasler Kommentar 
SV, 2015, Rz.45 zu Art. 30 SV; GEROLD STEINMANN, St. Galler Kom
mentar, 3. Aufl. 2014, Rz. 50 zu Art. 30 SV; je mit weiteren Hinwei
sen). 

3.2.2 Die Justiz6ffentlichkeit dient einerseits dem Schutz der direkt an 
gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren kor
rekte Sehandlung und gesetzmassige Seurteilung. Andererseits sollen 
au ch nicht verfahrensbeteiligten Dritten nachvollziehen k6nnen, wie 
gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die 
Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justiz6ffentlichkeit bedeutet eine 
Absage an jegliche Form der Kabinettsjustiz, will für Transparenz der 
Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die 
Gerichtsbarkeit schaffen. Der Grundsatz ist von zentraler rechtsstaat
licher und demokratischer Sedeutung. Die demokratische Kontrolle 
durch die Rechtsgemeinschaft soli Spekulationen begegnen, die Justiz 
benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich 
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oder Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig ge
führt (BGE 139 1 129 E. 3.3 S. 133 f.; 137 116 E. 2.2 S. 18; 134 1286 
E. 6.1 S. 289; je mit weiteren Hinweisen; vgl. auch STEINMANN, a.a.O., 
Rz. 43 zu Art. 30 Abs. 3 BV). 

3.2.3 lm Rahmen der garantierten Justizoffentlichkeit bilden Gerichts-
~~~. ---verham:llungund-blrteilsverkündung allgemein zugangliche Quellen im 

Sinne der Informationsfreiheit gemass Art. 16 Abs.3 BV (BGE 139 
1129 E. 3.3 S. 134; 137 116 E. 2.2 S. 19; 127 1 145 E. 4c/aa S. 153; 
113 la 309 E. 4c S. 318). Insofern konkretisiert Art. 30 Abs. 3 BV die 
Informationsfreiheit für den Bereich gerichtlicher Verfahren (BGE 137 
1 16 E. 2.2 S. 19 mit Hinweisen). Damit wird die individuelle Einblick
nahme in die Tatigkeit der Gerichte und die (insbesondere mediale) 
Weiterverbreitung dieser Informationen gewahrleistet. Hingegen bein
haltet sie keinen verfassungsmassigen Anspruch auf allgemeine Infor
mation der Offentlichkeit durch die Gerichte (vgl. dazu URS SAXER, 
Vom Offentlichkeitsprinzip zur Justizkommunikation, in: ZSR 2006 l, 
459 ff., insbesondere 463 f.). Der Teilgehalt der offentlichen Urteilsver
kündung garantiert, dass nach dem Verfahrensabschluss vom Urteil 
ais Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens Kenntnis genommen wer

den kann. Sie ist (im Sinne der Publikums- und Medienoffentlichkeit) 
primar für nicht direkt am Verfahren beteiligte Dritte von Bedeutung. 
Offentliche Urteilsverkündung bedeutet vor allem, dass am Schluss 
eines gerichtlichen Verfahrens das Urteil in Anwesenheit der Parteien 
sowie von Publikum und Medienvertretern verkündet wird. Darüber 
hinaus dienen weitere Formen der Bekanntmachung dem Verkün
dungsgebot, wie etwa offentliche Auflage, Publikation in amtlichen 
Sammlungen oder Bekanntgabe über das Internet (zum Ganzen 
BGE 1391129 E. 3.3 S. 134 mit Hinweisen). 

3.2.4 Der Beschwerdeführer begehrt Auskunft betreffend die allfallige 
Rechtshangigkeit eines Verwaltungsprozesses gegen eine bestimmte 
Person. Aus dem Gesagten folgt, dass die Justizoffentlichkeit nach 
Art. 30 Abs. 3 BV bzw. Art. 6 Ziff. 1 EMRK nur für die Gerichtsver

handlung und die Urteilsverkündung gilt, nicht dagegen für die übrigen 
gerichtlichen Verfahrensabschnitte (ALFRED KOLZ/lsABELLE HANER/MAR

TIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des 
Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 223; STEINMANN, a.a.O., Rz. 51 zu Art. 30 

BV). Sofern hier der sachliche Anwendungsbereich überhaupt tangiert 
ist, was offen gelassen werden kann, fallen die von ihr angerufenen 

Bestimmungen ais Anspruchsgrundlagen für die Erteilung der Aus
kunft damit ausser Betracht. Der Beschwerdeführer beruft sich zu 
Recht auch nicht auf § 11 Abs. 2 der Kantonsverfassung des Kantons 
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Demnach erkennt das Bundesgericht: 

1. 
Die Besehwerde wird abgewiesen. 

2. 
Die Geriehtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Besehwerdeführer 
auferlegt. 

3. 
Dieses Urteil wird dem Besehwerdeführer und dem Verwaltungsgerieht 
des Kantons Thurgau, Prasident, sehriftlieh mitgeteilt. 

Lausanne, 15. Oktober 2015 

lm Namen der 1. 6ffentlieh-reehtliehen Abteilung 
des Sehweizerisehen Bundesgeriehts 

Der Prasident: Der Geriehtssehreiber: 

Misie 
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